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KAPITEL 13

SOZIALER FERNSPRECHTARIF

A. Grundsätze

BELGACOM gewährt Personen über 65 Jahren und Personen mit einer Behinderung von über 66 % ermäßigte Tarife aus sozialen oder humanitären Gründen.

Die gewährten Ermäßigungen sind Folgende:

· Anschlusskosten: die Kosten für den Anschluss an das Telefonnetz betragen 40,21 EUR anstatt 134,38 EUR (MwSt. von 21 % inbegriffen). 

· Abonnierungskosten: 

· INCLUDEPICTURE  \d "Fleche_bleue80E5.gif"50 % Ermäßigung auf den Preis der Grundkosten für die Abonnierung (klassische analoge Telefonleitung);

· INCLUDEPICTURE  \d "Fleche_bleue80E5.gif"eine Ermäßigung für ein bei der BELGACOM gemietetes Standard-Telefon.

· Gesprächstarif : eine Ermäßigung von 7,51 EUR (MwSt. von 21 % inbegriffen) werden pro Zeitspanne von 2 Monaten für nationale Gespräche gewährt.

B. Gewährungsbedingungen

1. Für beide Fälle geltende Anschlussbedingungen
· Der Anschluss muss auf den Namen des Begünstigten eingetragen sein.

· Der Begünstigte darf von nun an über eine klassische Telefonlinie oder über eine Linie anderer Art (ISDN, ADSL, ...) verfügen. Auch darf er mehrere Telefonlinien haben. 

In allen Fällen sind die Tarifermäßigungen auf die Ermäßigungen begrenzt, die einer einzigen klassischen analogen Telefonlinie entsprechen. Der Besitzer einer ISDN-Linie erhält beispielsweise nur die Ermäßigung, die bei einer klassischen analogen Telefonlinie gewährt wird, der Rest ist zu seinen Lasten.

· Der Begünstigte darf in einem Altenheim oder in einer anderen gemeinschaftlichen Wohnform wohnen, muss in diesem Fall jedoch über ein Abonnement auf seinem eigenen Namen verfügen (er muss Inhaber der Telefonlinie sein) und sie ausschließlich für seinen eigenen Gebrauch nutzen.

2. Für beide Fälle geltende Einkommens​bedingungen
· Die jährlichen Brutto-Einkünfte des Begünstigten, erhöht um die jährlichen Brutto-Einkünfte der Personen, die gegebenenfalls mit ihm zusammen leben, dürfen den Betrag von 12.732,29 EUR nicht übersteigen; dieser Betrag erhöht sich um jeweils 2.357,09 EUR pro mit ihm zusammenlebende Person (Beträge vom 01.06.2003). Dieser Betrag entspricht dem Grenzwert, den das LIKIV (INAMI) für die Anerkennung des VIPO-Statuts anwendet. Die Einkünfte der Kinder, die über 18 Jahre alt sind, werden selbstverständlich auch berücksichtigt. Wenn die Betreffenden noch Studenten sind, muss eine Studienbescheinigung vorgelegt werden. 

3. Antragsteller über 65 Jahre

· allein leben;

· mit einer oder mehreren Personen über 60 Jahren zusammenleben;

· mit seinen Kindern und Enkelkindern, die der Schulpflicht noch genügen müssen, zusammenleben. Die Enkelkinder müssen zudem Halbwaise sein oder per gerichtlichen Entscheid den Großeltern zugesprochen worden sein. Die für diese Kinder und Enkelkinder geltende Altersbegrenzung findet keine Anwendung bei Nachkommen, die eine 66%ige Behinderung aufweisen.

4. Antragsteller mit Behinderung

· mindestens eine 66%ige Behinderung aufweisen;

· über 18 Jahre alt sein;

· allein leben oder mit höchstens zwei Personen oder mit Verwandten bzw. Verschwägerten ersten oder zweiten Grades zusammenwohnen. 

· C. Wie wird der soziale Fernsprechtarif beantragt?

Der Antrag auf sozialen Fernsprechtarif ist bei der nächsten BELGACOM-Geschäftsstelle anhand der dort erhältlichen Formulare zu stellen.

Der Kundentelefondienst (gebührenfreie Nummer 0800 33 800) übersendet die Formulare auch auf telefonische Anfrage.

Die Gemeindeverwaltung des Ortes, in dem der Begünstigte wohnt, bestätigt die Richtigkeit der Angaben in Bezug auf Alter und Wohnsitz und die Eigenschaft als zusammenlebende Person.

Die Invaliditätsbescheinigung muss von einer anerkannten Behörde ausgestellt worden sein. Zulässig sind:

· INCLUDEPICTURE  \d "Fleche_bleue80E5.gif"eine Bescheinigung des Dienstes der Beihilfen für Personen mit Behinderung;

· INCLUDEPICTURE  \d "Fleche_bleue80E5.gif"eine von der Krankenkasse ausgestellte Invaliditätsbescheinigung;

· INCLUDEPICTURE  \d "Fleche_bleue80E5.gif"eine vom Fonds der Arbeitsunfälle ausgestellte Bescheinigung;

· INCLUDEPICTURE  \d "Fleche_bleue80E5.gif"usw.

Personen, deren Behinderung noch nicht von einem offiziellen Dienst anerkannt worden ist, können sich von einem Arzt des FÖD Soziale Sicherheit, Rue de la Vierge noire 3c in 1000 Brüssel, untersuchen lassen. Der entsprechende Antrag ist beim FÖD Soziale Sicherheit anhand eines Formulars TF 137 einzureichen, das bei BELGACOM erhältlich ist und bestätigt, dass der Betreffende die Bedingungen in Bezug auf das Einkommen und das Zusammenwohnen erfüllt. Diesem Formular sind die Formulare 3 und 4 der ärztlichen Bescheinigung beizufügen, die von der Gemeindeverwaltung ausgehändigt und vom Hausarzt ausgefüllt werden.

Weitere Auskünfte werden von der örtlichen BELGACOM-Geschäftsstelle oder vom telefonischen Kundendienst der BELGACOM unter der gebührenfreien Nummer 0800 33 800 erteilt. 


Die Informationsseiten des offiziellen Telefonbuchs bieten ebenfalls eine klare Beschreibung dieses ermäßigten Tarifs.

Antragstellern, die bereits einen Telefonanschluss haben, wird der soziale Fernsprechtarif ab dem ersten Fälligkeitsdatum ihres Abonnements nach Einreichen des Antrags gewährt.

  

N.B. : BELGACOM ist über jede Änderung der Situation zu informieren, aufgrund derer die vorerwähnten Bedingungen nicht mehr erfüllt werden.

Alle drei Jahre kann BELGACOM den Personen mit Behinderung ein entsprechendes Formular übermitteln, die ihren Antrag auf Gewährung des sozialen Fernsprechtarifs erneuern müssen. Dieses muss binnen 21 Tagen zurückgeschickt werden. 

Die Erneuerungen können auch automatisch nach Überprüfung in der Zentralen Datenbank der sozialen Sicherheit erfolgen.

D. Sonder-Fernsprechtarif für hörgeschädigte Menschen und Menschen, die sich einer Laryngektomie unterzogen haben

Dieser Tarif richtet sich an folgende Personen, die einen Telefonanschluss haben:

· INCLUDEPICTURE  \d "Fleche_bleue80E5.gif"Personen, die einen Verlust des Hörvermögens von mindestens 70 dB auf dem am besten hörenden Ohr verzeichnen;

· INCLUDEPICTURE  \d "Fleche_bleue80E5.gif"Personen, die sich einer Laryngektomie unterzogen haben;

· INCLUDEPICTURE  \d "Fleche_bleue80E5.gif"Eltern oder Großeltern, deren bei ihnen lebendes Kind oder Enkelkind eine der o.g. Bedingungen in Bezug auf eine Behinderung erfüllt.

Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, gewährt BELGACOM pro Zeitspanne von zwei Monaten eine Ermäßigung von 50 % auf die nationalen Gespräche (Zonen- und Interzonenge​spräche), die den Betrag von 37,18 EUR (MwSt. von 21 % inbegriffen)  übersteigen.

Die Gewährung dieses Vorteils ist mit der Gewährung des sozialen Fernsprechtarifs vereinbar.

Alle drei Jahre kann BELGACOM den Personen mit Behinderung ein entsprechendes Formular zuschicken, die ihren Antrag auf Gewährung dieses Sonder-Fernsprechtarifs erneuern müssen. Dieses muss binnen 21 Tagen zurückgeschickt werden.

Die Antragsformulare sind bei allen BELGACOM-Geschäftsstellen erhältlich, der Kundentelefondienst (gebührenfreie Nummer 0800 33 800) übersendet die Formulare auch auf telefonische Anfrage.

E.
Ermäßigung für blinde und sehbehinderte Menschen

Die als solche anerkannten blinden und sehbehinderten Menschen haben Anrecht auf 4 kostenlose Anrufe pro Monat bei der nationalen Auskunft der BELGACOM.

Diese Diensterweisung wird für eine Dauer von zwei Jahren gewährt. Danach muss die Person auf eigene Initiative aus einen neuen Antrag für eine Verlängerung des gewährten Vorteils einreichen.

Die Gewährung dieses Vorteils ist mit dem sozialen Fernsprechtarif und dem Sonder-Fernsprechtarif für hörgeschädigte Menschen und Menschen, die sich einer Laryngektomie unterzogen haben, vereinbar.

Alle Personen, die über eines der nachfolgenden, vom FÖD Soziale Sicherheit ausgestellten Dokumente verfügen, können diese Ermäßigung erhalten:

· eine « allgemeine Bescheinigung über die Blindheit »;

· eine nationale Ermäßigungskarte für öffentliche Verkehrsmittel.

N.B. : Der FÖD Soziale Sicherheit stellt keine spezifische Bescheinigung aus. Die beiden vorgenannten Dokumente werden vom Föderalen Öffentlichen Dienst entsprechend der geltenden Modalitäten ausgestellt.

Zum Erhalt der Ermäßigung muss die Kopie eines der o.g. Dokumente an BELGACOM geschickt werden.

Die Anträge werden von den Belgacom-Dienststellen „BE TTS“ bearbeitet, d.h. die BE-Stellen von St. Vith (D), von Charleroi (F) und von Antwerpen (NL).

F. CB-FUNKER

Für CB-Funker, die zu 80 % behindert sind, ist die Eröffnung ihrer Akte beim Belgischen Institut für Post und Telekommunikation kostenlos (normalerweise kostet dies 26,52 EUR). Sie bezahlen aber die gleichen Gebühren wie andere CB-Funker auch. 

WO INFORMIERE ICH MICH ? 
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